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Württembergisches Kirchengesetz vom
3. März 1924, § 04

"(1) Verbände mehrerer Kirchengemeinden, die zur Förderung

gemeinsamer Zwecke durch Übereinkunft oder Satzung der

Kirche gebildet werden, erlangen die Rechtsfähigkeit auf Antrag

der Oberkirchenbehörde durch staatliche Verleihung (kirchliche

Gemeindeverbände). 

(2) Die Gemeindeverbände, die aus den Kirchengemeinden der

evangelischen Dekanatsbezirke gebildet sind, sind Köperschaften des

öffentlichen Rechts."
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